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 3800 Matten, 30. August 2019 
 
 
Aus den Verhandlungen des Gemeinderates und der Kommissionen 

 

 

Ferienbetreuung 

 

Die Sozialdemokratischen Parteisektionen Interlaken, Matten und Unterseen gelangten an 

die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen betreffend Ferienbetreuung auf dem Bö-

deli und ersuchten die IMU-Gemeinderäte darum, eine gemeindeübergreifende Arbeits-

gruppe einzusetzen, welche die nötigen Abklärungen zur Planung und Einführung eines ge-

meinsamen Ferienbetreuungsangebotes in den drei Gemeinden trifft. Der Gemeinderat 

wählte Markus Röösli, Rugenstrasse 103A, in die Arbeitsgruppe.  

 

 

Baden in den Dorfbrunnen 
 

Der Gemeinderat Matten gibt bekannt, dass das Baden in den Dorfbrunnen grundsätzlich 

nicht verboten ist. Die Verantwortung trägt jeder Benutzer selbst und bei minderjährigen Kin-

dern haften deren gesetzliche Vertreter. Die Gemeinde Matten lehnt jegliche Haftung ab. 

 

 

Einbürgerungen 

 

Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis, dass der Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst des 

Kantons Bern das Schweizerbürgerrecht an folgende Personen erteilt hat: 

Anjos Dylan, Brunngasse 98, 

Christensen Nadja, Lärchenweg 72. 
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Tageskarten 

 

Im Jahre 2018 verzeichnete die Gemeinde Matten eine hohe Auslastung der Gemeinde Ta-

geskarten von 95.55 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Verkauf von Tageskarten um 

2.1 Prozent zurückgegangen.  

Auch dieses Jahr können fünf Tageskarten pro Tag reserviert und zum Preis von CHF 45.00 

bei der Finanzverwaltung bezogen werden. Mit der Tageskarte kann das Netz des öffentli-

chen Verkehrs (Bahn, Bus, Postauto, Tram, Schiff) einen ganzen Tag bereist werden. Reser-

vationen können online auf www.matten.ch, per Telefon (033 826 50 41) oder direkt am 

Schalter der Finanzverwaltung vorgenommen werden. Neu sind Reservationen bis zu 2 Mo-

nate vor der Benützung möglich. 

 

 

Beiträge 

 
Der Gemeinderat hat folgende Beitragsgesuche bewilligt: 

 
Jährlicher Beitrag von CHF 5'000.00 an das Swiss Economic Forum für die Jahre 2020 – 

2027.  

 
Jährlicher Beitrag von CHF 2'000.00 an das Touch the Mountains, Interlaken, für die Jahre 

2020 - 2022.  

 
Beitrag von CHF 5'000.00 an den Turnverein Matten an die Sanierung der Vereinshütte in 

Saxeten.  

 
Beitrag von CHF 500.00 an das Artfestival Interlaken.  

 

 

Beiträge Jugendförderung  

 
Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis, dass im Jahr 2018 für die Jugendförderung Bei-

träge an insgesamt 25 Vereine in der Höhe von CHF 23’300.00 ausgerichtet worden sind.  

Darin nicht enthalten sind Beiträge, 

 die nicht ausschliesslich für die Jugendarbeit sind (z. B. Bödelibad); 

 Beiträge an die Mütter- und Väterberatung, Kinderkrippe und Jugendarbeit Bödeli. 

 

 



 3

Periodische Schutzraumkontrolle 

 

Im Rahmen, der am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Teilrevision des Bundesgesetzes 

über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz wurde sowohl die Schutzraumbaupflicht 

als auch die Unterhaltspflicht der Schutzräume beibehalten. Mehr als ein Drittel der Schutz-

räume wurden vor über 30 Jahren erstellt, deshalb steht heute die Werterhaltung im Vorder-

grund. Das Ziel der Werterhaltung ist die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Schutz-

räume. Dazu müssen die Schutzräume periodisch kontrolliert werden. Nach kantonalem 

Richtplan finden die Kontrollen in der Gemeinde Matten im Frühling 2021 statt. Der Gemein-

derat bewilligte dazu einen Kredit von CHF 50'000.00.  

 

 

Baubewilligungen 

 
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 

 

Christen Friedrich, Aegertenstrasse 12a; defektes Ziegeldach ersetzen, Parzelle Nr. 1430, 

Aegertenstrasse 12b.  

 

Grossniklaus Daniela und Stephan, Mattenstrasse 60; Teilabbruch Wohnhaus mit Erweite-

rungsneubau, Anschluss an AVARI-Wärmeverbund, Parzelle Nr. 1508, Hertigässli 62a.  

 

Forster Werner, Nidau; Erstellen eines Parkplatzes zum Gebäude Kupfergasse 28, Parzelle 

Nr. 572.  

 

Seiler Willi, Rütigässli 13; Anbau von unterkellertem Zimmer, Einbau eines Dachschleppers, 

Erstellen eines neuen Wohnungszugangs im Dachgeschoss über Aussentreppe und Erstel-

len eines überdachten Autounterstandes, Parzelle Nr. 1264, Rütigässli 13.  

 

 

Der Gemeinderat 


